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Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2019 

 

Bericht zur Landeshaushaltsrechnung und 
Vermögensübersicht 

 

4. Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 

2016 

 

Der Landtag hat die Landesregierung am 12.12.2018 gemäß Art. 63 Abs. 2 

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2016 

entlastet.1 

 

5. Abschluss der Haushaltsrechnung 2017 

 

Die Landesregierung hat dem Landtag zu ihrer Entlastung die Haushalts-

rechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2017 am 

27.11.2018 vorgelegt.2 

Grundlagen für die Haushaltsführung waren 

 das Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das 

Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017) vom 14.12.2016,3 

 das Haushaltsbegleitgesetz 2017 vom 14.12.2016,4 

 das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 

für das Haushaltsjahr 2017 vom 24.03.2017,5 

 das Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushalts-

plan für das Haushaltsjahr 2017 vom 19.07.2017,6 

 der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 22.12.2016 

und 

 der Haushaltsführungserlass des zentralen IT-Managements Schles-

wig-Holstein vom 02.02.2017. 

 

5.1 Entwicklung des Haushaltssolls 

 

Der Haushaltsplan inkl. der Nachträge weist Einnahmen und Ausgaben 

von jeweils 

14.497.406.700 € 

 

sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 1.821.164.000 € aus. 

Nach Vollzug des Haushalts beträgt das Haushaltssoll in Einnahmen und 

Ausgaben 

14.503.872.700 €. 

                                                      
1  Plenarprotokoll 19/44, S.3303, Landtagsdrucksache 19/1074, Nr. 1. 
2  Landtagsdrucksache 19/1077. 
3  GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 972 ff. 
4  GVOBl. Schl.-H. 2016, S. 999 ff. 
5  GVOBl. Schl.-H. 2017, S. 188 ff. 
6  GVOBl. Schl.-H. 2017, S. 412 ff. 
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